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Der Gemeinderat der Gemeinde Natschbach-Loipersbach hat in seiner Sitzung 
am 11. Dezember 2014 folgende 

 
Friedhofsgebührenordnung 

nach dem NÖ Bestattungsgesetz 2007 
für den Friedhof der Gemeinde Natschbach-Loipersbach 

 
beschlossen: 
 

§  1 
 

Arten der Friedhofsgebühren 
 
Für die Benützung des Gemeindefriedhofes Natschbach-Loipersbach werden 
eingehoben: 
 
a) Grabstellengebühren       ( § 2 ) 
b) Verlängerungsgebühren      ( § 3 ) 
c) Beerdigungsgebühren       ( § 4 ) 
d) Enterdigungsgebühren      ( § 5 ) 
e) Benützungsgebühren für die Aufbahrungshalle   ( § 6 ) 
 

 
 

§  2 
 

Höhe der Grabstellengebühren 
 
1.)      Die Grabstellengebühren (für die Überlassung des Benützungsrechtes  

auf 10 Jahre) bei Erdgrabstellen und Urnennischen betragen für: 
 
  a)  Kindergräber             €    45,00 
 
  b)  Einzelgräber Reihe      €    55,00 
 
  c)  Familiengräber Reihe 
       .)  zur Beisetzung bis zu zwei Leichen   €   290,00 
       .)  zur Beisetzung bis zu vier  Leichen   €   530,00 
 
  d)  Familiengräber Mauer 
       .) zur Beisetzung bis zu zwei Leichen   €   435,00 
       .)   zur Beisetzung bis zu vier  Leichen   €   795,00 
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  d)  Urnennischen 
       .)  zur Beisetzung bis zu zwei Urnen    €   400,00 
       .)  zur Beisetzung bis zu vier  Urnen    €   800,00 
 
 
 
 

§  3 
 

Höhe der Verlängerungsgebühren 
 

          Die Gebühren für die weitere Verlängerung des Benützungsrechts auf 
jeweils 10 Jahre, werden mit dem gleichen Betrag festgesetzt, welcher für 
solche Gräber als Grabstellengebühr zu entrichten ist. 

 
 

§  4 
 

Beerdigungsgebühren 
 
 
           (1) Die Beerdigungsgebühr für das Öffnen und Schließen einer Grabstelle  
        sowie die Beistellung des Versenkungsapparates beträgt bei    
                           
                                                                              
         a)   Erdgrabstellen               €   370,00 
         b)   Erdgrabstellen mit Deckel           €   550,00 
         c)   Kindergrab             €   185,00 
         d)   Kindergrab mit Deckel            €   275,00 
         e)   Urnenbeisetzung im Erdgrab           €   185,00 
      für jede weitere Urne       €     65,00 
         f)    Urnenbeisetzung im Erdgrab mit Deckel         €   550,00   
      für jede weitere Urne      €   137,50 
         g)   Urnennische                                €   150,00 
      für jede weitere Urne      €     37,50 
 
 
 

§  5 
 

Höhe der Enterdigungsgebühr 
 
 

a)  Enterdigungsgebühr/Exhumierung    € 1.110,00 
b)  Enterdigungsgebühr/Exhumierung mit Deckel   € 1.650,00    

 c)  Enterdigung/Tieferlegung im Zuge einer Beerdigung 
           im Erdgrab        €    555,00 
      d)  Enterdigung/Tieferlegung im Zuge einer Beerdigung  
      im Erdgrab mit Deckel               €    825,00 
      e)  Enterdigung/Exhumierung einer Urne von einer 
           Urnennische beträgt        €    450,00 



§ 6 
 
 

Benützungsgebühr für die Aufbahrungshalle  
 
 
Die Gebühr für die Benützung der Aufbahrungshalle beträgt 
für jeden angefangenen Tag        €     135,00  
              
 
 
 

 
§  7 

 
Übergangs- und Schlussbestimmungen 

 
 
Diese Friedhofsgebührenordnung tritt mit 1. Jänner 2015 in Kraft.  
 
 
 
 
 
 
 Der Bürgermeister:  
 
 
 
 
 
Angeschlagen am: 12.12.2014 
Abgenommen am:  29.12.2014 
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